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Bertha von Suttner

Privatuniversitat St. Palten

. Anwendungsbereich

§ 1. (1) Dieser Organisationsplan wird auf Grundlage der Satzung der Bertha von Suttner
Privatuniversitat St. Poélten erlassen. Seine Bestimmungen regeln die Einrichtung und

Aufgaben von Organisationseinheiten an der Bertha von Suttner Privatuniversitéat St. Polten.

1. Departments

§ 2. (1) Die Bertha von Suttner Privatuniversitdt St. Pélten ist in folgende Departments
gegliedert:
1. Department Psychotherapie:
a) Bachelorstudiengang Psychosoziale Intervention (kiinftig: Psychotherapie)
b) Masterstudiengang Psychotherapie
2. Department Angewandte Humanwissenschaften:
a) Bachelorstudiengang Soziale Arbeit
b) Masterstudiengang Inklusion und Transformation in Organisationen
c) Bachelorstudiengang Inklusive Padagogik (in auRerschulischen Praxisfeldern)
3. Department Psychologie
a) Bachelorstudiengang Psychologie
b) Masterstudiengang Psychologie
(2) Der/die Leiter*in eines Departments und deren/dessen Stellvertreterin kann aus dem
Kreis der Universitatsprofessor*innen und der Angehérigen des sonstigen Lehr- und
Forschungspersonals des jeweiligen Departments vom Rektorat fur die Dauer von funf Jahren
bestellt werden. Wiederbestellungen sind zulassig.
(3) Der/Die Leiter*in eines Departments hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. Strategieplanung in Abstimmung mit dem Entwicklungsplan der Bertha von Suttner
Privatuniversitéat St. Polten;
Abschluss einer Zielvereinbarung mit dem Rektorat;
organisatorische Leitung und Koordination der Forschungstatigkeit des Departments;

leistungsadaquate Ressourcenverteilung;
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Abschluss von Zielvereinbarungen mit den diesem Department zugeordneten

Angehdrigen des wissenschaftlichen Universitatspersonals;
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6. Mitwirkung bei MalRnhahmen der Qualitatssicherung;

7. Erstellung von Stellungnahmen zu Berufungsvorschlagen aus dem Department;

8. Erstattung von Berichten.

(4) Die (gleichzeitige Auslbung der Funktion eines Departmentleiters/einer
Departmentleiterin und der Funktion eines Studienprogrammleiters/einer
Studienprogrammleiterin oder eines Forschungsgruppenleiters/einer

Forschungsgruppenleiterin ist zulassig.

lll. Studiengiange

§ 3. (1) Die Leitung jedes Studienganges obliegt einem/einer Studienprogrammleiter*in.

(2) Zur/Zum Studieprogrammleiterin und ggf. deren/dessen Stellvertreter*in ist vom
Rektorat jeweils eine entsprechend qualifizierte Person aus dem Kreis der
Universitatsprofessor*innen und der Angehdrigen des sonstigen Lehr- und
Forschungspersonals zu bestellen.

(3) Die Funktionsdauer eines Studienprogrammleiters/einer Studienprogrammleiterin
betragt funf Jahre. Wiederbestellungen sind zulassig.

(4) Der/Die Studienprogrammleiter/in ist fur das operative Management des von ihm/ihr
betreuten Studienprogramms zustandig und hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. Bedarfsgesteuerte Planung und Organisation des Lehrveranstaltungsangebots und
des Prufungsbetriebs;
2. Betrauung von Angehoérigen des Lehr- und Forschungspersonals mit
Lehrveranstaltungen;
Durchfihrung von MaRnahmen der Qualitatssicherung;
Weiterentwicklung des Studiengangs;
Betreuung von Studierenden und Lehrenden;

Informations- und Beratungstatigkeit;
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Budget und Personalverantwortung fir die Studienprogrammorganisation.

IV. Universititslehrgange

§ 4. Auf Universitatslehrgidnge sind die Bestimmungen Uber Studiengange sinngemaf}
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anzuwenden.

V. Forschungsgruppen

§ 5. (1) Das Rektorat kann im Einvernehmen mit dem jeweiligen Department und unter
Berucksichtigung des Entwicklungsplans der Bertha von Suttner Privatuniversitat St. Pélten
Forschungsgruppen einrichten.

(2) Zum/Zur Leiter*in einer Forschungsgruppe hat das Rektorat eine geeignete Person
aus dem Kreis der Universitatsprofessorinnen, der Assoziierten Professor*innen und dem

einschlagig qualifizierten sonstigen Lehr- und Forschungspersonal zu bestellen.

VL. Ambulanz

§ 6 Das Rektorat kann unter Bertcksichtung des Entwicklungsplans der Bertha von Suttner
Privatuniversitat St. Pélten eine multidisziplinare Lehr- und Forschungsambulanz einrichten.
(2) Zur/Zum Leiter*in der Ambulanz hat das Rektorat jeweils eine oder — im Fall einer

kollegialen Leitung - mehrere entsprechend qualifizierte Person*en zu bestellen.

VIl.  Serviceeinrichtungen und Stabsstellen

§ 7. (1) Serviceeinrichtungen sind Organisationseinheiten der Bertha von Suttner
Privatuniversitat St. Pélten, welche deren Organisationseinheiten, Organe und Angehdrigen
bei deren Aufgabenerfullung unterstitzen. Sie haben keine Forschungs- und Lehraufgaben.
Stabsstellen sind Einrichtungen der Bertha von Suttner Privatuniversitat St. Pélten, welche
insbesondere die obersten Organe bei der Entscheidungsfindung und bei der Umsetzung der
Entscheidungen unterstitzen.
(2) An der Bertha von Suttner Privatuniversitéat St. Pélten bestehen fiir folgende Bereiche
entsprechende Serviceeinrichtungen:
1. direkt an der BSU angesiedelt:
a. International Office
b. Marketing und Unternehmenskommunikation, Veranstaltungsmanagement

c. Studienservice
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d. Zentrales Sekretariat
2. an der Hochschulen Holding St. Pélten angesiedelt:
a. Bibliothek
b. Finanzwesen und Controlling
c. Personal und Recht
d. IT und Infrastruktur
3. in Kooperation mit der USTP St. Pdlten
a. Campus und Study Center
b. Service- und Kompetenzzentrum fir Lehr- Lernentwicklung und
Bildungsangebote (LEARN)

(3) An der Bertha von Suttner Privatuniversitdt St. Poélten sind vier Stabsstellen
(Stabsstelle fur Qualitats- und Prozessmanagement, Stabsstelle fur Hochschulmanagement,
Stabsstelle flr Forschungsvernetzung und Stabsstelle fir Controlling und Personal)
eingerichtet.

(4) Um eine wirtschaftliche, sparsame und zweckmafige Aufgabenerfillung durch die
genannten Serviceeinrichtungen und Stabsstellen zu gewahrleisten, kann die Universitat mit
verbundenen Unternehmen und Dritten verbindliche privatrechtliche Vereinbarungen

schlieRen.

VIIl. Fort- und Weiterbildungszentrum

§8. (1) Das Fort- und Weiterbildungszentrum der Bertha von Suttner Privatuniversitat St.
Pdlten ist eine bereichsibergreifende Organisationseinheit, die organisatorisch dem Rektorat
untersteht.

(2) Das Fort- und Weiterbildungszentrum entwickelt, vermarktet und administriert Fort- und
Weiterbildungsangebote — insbesondere wissenschaftliche Veranstaltungen wie Vortrage,
Workshops, Seminare sowie Universitatskurse. Dies erfolgt im Sinne der Qualitatssicherung
und in Abstimmung mit den jeweils fachlich zustandigen Bereichen.

(38) Zur/Zum Leiter*in des Weiterbildungszentrums hat das Rektorat eine entsprechend

qualifizierte Person zu bestellen.
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IX. In-Kraft-Treten

§ 9. Dieser Organisationsplan und Anderungen desselben treten — sofern kein anderer
Zeitpunkt festgelegt wird — mit Ablauf des Tages ihrer Veroéffentlichung auf der Website der
Bertha von Suttner Privatuniversitdt St. Pélten in Kraft.

Seite 6 von 6



	I.  Anwendungsbereich
	II. Departments
	III. Studiengänge
	IV. Universitätslehrgänge
	V. Forschungsgruppen
	VI. Ambulanz
	VII. Serviceeinrichtungen und Stabsstellen
	VIII. Fort- und Weiterbildungszentrum
	IX. In-Kraft-Treten

